
Drama-Projekt Waldorf100 

- Teilnahmebedingungen - 

Wer kann teilnehmen? 

• Der/die Teilnehmer/-in muss mindestens ein bereits uraufgeführtes Theaterstück vorweisen 
können oder einen Roman oder eine Erzählung in einem deutschsprachigen Verlag publiziert 
haben. Zur Beurteilung ist die zusätzliche Einreichung eines Lebenslaufes und 
Werkverzeichnisses erforderlich.  

• Einreichungen können im eigenen Namen oder stellvertretend für andere eingesandt werden, 
sofern deren schriftliche Zustimmung beiliegt. 

Was kann eingereicht werden? 

• Einzureichen ist ein bühnentaugliches Drama. Dieses kann in allen möglichen Spielformen 
geschrieben sein. Das Figurenpersonal soll neben kleineren und mittleren Figuren mindestens 
fünf bis sieben größere Bühnenrollen bieten, so dass auch eine Schulklasse das Stück 
aufführen könnte.  

• Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass das eingereichte Werk bis zum Zeitpunkt des 
Einreichungsschlusses am 01.10.2018 noch nicht öffentlich aufgeführt wurde und frühestens 
in der Theaterspielzeit 2018/2019 zur Uraufführung kommt. 

• Einsendungen, die nicht den Vorgaben entsprechen, nehmen nicht am Wettbewerb teil. 
 

Welche Formvorgaben müssen beachtet werden? 
 

• Bitte reichen Sie das Stück formatiert als als pdf-, doc.- oder docx-Dokument per Email an 
Frau Lisa Hellberg (Projektassistentin) unter der Mailadresse "info@waldorf-100.org" ein. 

• Ihre Einsendungen sollen Ihren Vor- und Zunamen (und – falls Sie dessen Veröffentlichung 
wünschen – auch Ihr Geburtsdatum), Ihre Postadresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
enthalten.  
 

Wann ist Einsendeschluss? 

• Einsendeschluss ist der 01.10.2018.  

Welcher Preis ist ausgelobt? 

• Der Preis von Waldorf2019 e.V. für das neue Drama ist mit 25.000 € dotiert. 
• Der/die Gewinner/-in wird schriftlich über den Gewinn benachrichtigt. Auch alle Nicht-

Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt. 
• Der Name des/der Gewinners/-in wird im Zusammenhang mit Waldorf100 veröffentlicht.  



Rechtliches:  

• Waldorf2019 e.V. behält sich das Recht vor, den Wettbewerbsverlauf abzuändern, soweit dies 
keinen Einfluss auf den Gesamtcharakter des Wettbewerbs hat. 

• Mit einer Einreichung akzeptiert der/die Teilnehmer/-in die elektronische Speicherung in einer 
Datenbank mit ausgewählten Einreichungen die Weiterreichung seiner/ihrer Daten im 
Rahmen des Jurierungsverfahrens und. Die Daten werden - bis auf die Namensnennung im 
Rahmen der Preisverleihung - nicht an Dritte weitergegeben.  

• Einreichungen können bis 4 Wochen nach Einreichungsschluss ohne Angabe von Gründen 
schriftlich widerrufen werden. Das eingereichte Werk wird dann aus dem Wettbewerb 
genommen. 

• Der/die Teilnehmer/-in versichert, dass das von ihm/ihr übermittelte Drama nicht gegen 
Gesetze, behördliche Bestimmungen, sonstige Vorschriften oder Rechte Dritter verstoßen und 
er/sie die für die Teilnahme am Wettbewerb notwendigen Rechte innehat.  

• Wird Waldorf2019 e.V. von Dritten wegen eines der vorgenannten Verstöße in Anspruch 
genommen, verpflichtet sich der/die Teilnehmer/-in, Waldorf2019 e.V. von sämtlichen hieraus 
resultierenden Schäden und Kosten vollumfänglich freizustellen. 

• Eingesandte Originale werden nicht zurückgeschickt. Dies gilt auch im Falle eines Rückzugs 
der Einreichung vom Wettbewerb durch den/die Teilnehmer/-in. 

• Die Jury und Waldorf2019 e.V. behalten sich vor, ohne Angabe von Gründen Einreichungen 
nicht in den Wettbewerb aufzunehmen oder diese wieder aus dem Wettbewerb 
herauszunehmen.  

• Die Vergabe des Preises hängt allein vom unparteiischen Urteil der Juroren ab, das 
unanfechtbar ist. Das Ergebnis des Jurierungsverfahrens bleibt bis zur offiziellen Bekanntgabe 
geheim. 

• Geplant ist eine Aufführung im Rahmen des 100jährigen Jubiläums der Waldorfschulen, 
„Waldorf100“ genannt. Ebenso soll das Stück zeitlich und örtlich unbegrenzt für 
Klassenspiele an Waldorf- oder Rudolf-Steiner Schulen aufführbar sein, ohne dass eine 
Lizenzgebühr anfällt. Im Übrigen bleiben dem/der Teilnehmer/-in alle Rechte am Stück 
vorbehalten. 

• Sollte der Wettbewerb durch Waldorf2019 e.V. abgesagt werden, besteht kein Kosten- oder 
Aufwendungsersatzanspruch. 


